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Gemeinde Himmelstadt, 

Bebauungsplan „Mausberg IV mit 6. Änderung des Bebauungsplanes Mausberg II“ 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Gemeinde Himmelstadt hat in ihrer Sitzung am 14.07.2022 dem Entwurf des Bebauungsplans „Maus-

berg IV mit 6. Änderung der Bebauungsplans Mausberg II“ in der Fassung vom 20.05.2022 beraten und mit 

Änderungen gebilligt. Dieser liegt nun in der Fassung vom 20.07.2022 aus. 

 

Gemäß Planunterlagen soll das Baugebiet nicht im Trennsystem entwässert werden, sondern es ist vorge-

sehen das Niederschlagswasser der Mischwasserkanalisation zuzuführen. 

Der Bau von Zisternen wird empfohlen aber nicht vorgeschrieben. 

 

Dies hat zur Folge, dass Mischwasserentlastungsbauwerke (z.B. Regenüberlaufbecken) eher anspringen 

bzw. zu einem früheren Zeitpunkt unbehandeltes Abwasser in den Vorfluter abgeschlagen wird.  

Im Bereich der Einleitungsstelle erhöht sich dadurch die Gewässerbelastung. 

 
Folgende Änderungen sollten aus fischereifachlicher Sicht noch berücksichtigt werden: 

 

• Entwässerung des Baugebietes sollte im Trennsystem erfolgen. 

 

• Der Bau von Zisternen sollte verbindlich vorgeschrieben werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Thomas Müller 


